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Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Rauschenberg 
 

Kreisseniorenrat tagt: 
 
Gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung des Landkreises Marburg-Biedenkopf über die Bil-
dung eines Kreisseniorenrates lade ich zur zweiten ordentlichen Sitzung 2021 des 
Kreisseniorenrates ein, am 
 

Montag, 20. September 2021, 10:00 bis 12:30 Uhr, 
in Raum 005, Tagungsgebäude, Landratsamt 

in 35043 Marburg, Im Lichtenholz 60. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
TOP 1: Begrüßung und Regularien 
TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 
TOP 3: Genehmigung des Protokolls der Mitgliedervollversammlung vom 

24.06.2021 
TOP 4: Vortrag von Frau Dr. Wächtershäuser von der Alzheimer Gesellschaft 

Marburg-Biedenkopf 
TOP 5: Bericht des Vorstandes 
TOP 6: Fortschreibung der Seniorenpolitischen Leitlinien mit Frau Erbeck, 

Fachdienst Altenhilfe 
TOP 7: Interessenvertretung der Senior*innen in den Kommunen 
TOP 8: Pressearbeit 
TOP 9: Verschiedenes 
 
Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Besucher*innen sind eingeladen, an der Ver-
anstaltung teilzunehmen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nur so vielen Besuchern*innen der Zutritt zum Sitzungs-
saal gewährt werden kann, wie Plätze unter Beachtung der vorgeschriebenen Abstandsrege-
lungen zur Verfügung stehen.   
 
Des Weiteren sind von den Sitzungsteilnehmer*innen sowie von den Besucher*innen die 
nachstehenden Verhaltensweisen zu beachten:  

• Personen mit Erkältungskrankheiten (Fieber, Schnupfen, Husten etc.) werden dringend 
gebeten, der Sitzung fernzubleiben.  

• Personen, die Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hatten, sollten 
sich umgehend beim Gesundheitsamt melden und der Sitzung in jedem Fall fernbleiben.  

• Personen, die aus einer vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet eingestuften 
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Region wieder nach Hessen einreisen, haben sich über die geltenden Bestimmungen 
bzgl. einer häuslichen Quarantäne und der Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt 
zu informieren und diese einzuhalten.  

• Direkter körperlicher Kontakt, wie z. B. Händeschütteln, ist zu vermeiden.  
• Während der gesamten Sitzung sowie im Vorfeld und als auch im Nachgang der Sitzung 

ist bei Begegnungen mit anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzu-
halten.  

• Hinweisschilder auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen werden gut sicht-
bar im oder vor dem Sitzungsraum angebracht und sind zu beachten. 

• Die Teilnehmenden tragen mit Betreten des Gebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung in 
Form einer medizinischen Maske (OP-Maske oder virenfilternde Maske des Standards 
FFP2, KN95 oder N95). Die Pflicht zum Tragen einer solchen Mund-Nasen-Bedeckung 
gilt während der gesamten Sitzungs-dauer, auch auf dem eigenen Sitzplatz.  

• Die Besucher*innen müssen sich mit Namen und Adresse sowie Telefonnummer in ein 
Kontaktformular eintragen. Diese Daten sind im Notfall für das Gesundheitsamt vorge-
sehen, um im Falle einer festgestellten Infektion Kontakt zu den Besucher*innen auf-
nehmen zu können. Die erhobenen Daten werden für die Dauer eines Monats ab Beginn 
der Sitzung geschützt vor der Einsichtnahme durch Dritte vorgehalten und auf Anforde-
rung an das Gesundheitsamt übermittelt sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist ge-
löscht bzw. vernichtet. 

 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sich im Vorfeld der Sitzung auf freiwilliger 
Basis testen zu lassen. Eine Übersicht der Standorte der Bürgertestungen finden Sie 
auf der Homepage des Landkreises (https://www.marburg-
biedenkopf.de/soziales_und_gesundheit/corona/Corona-Test.php). 
 
 
Marburg, 01.09.2021 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez.: Harald Michael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Der o.g. Veröffentlichungstermin sowie der Text der Bekanntmachung sind verbindlich. Änderungen an der Schreibweise oder 
Formulierung sind – mit Ausnahme offensichtlicher Schreibfehler – nicht zulässig. Die Veröffentlichung muss unter dem Kopf 
„Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Rauschenberg“ zuzüglich Wappen erfolgen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich die Bekanntmachungen über mehrere Seiten erstrecken. Sollten Probleme mit oder bei der Veröffentlichung auftreten, ist 
vor der Veranlassung von weiteren Maßnahmen unbedingt Rücksprache mit der Verwaltung unter Tel. – Nr. 06425 / 9239 – 12 
zu nehmen. Auf die rechtliche Bedeutung von Amtlichen Bekanntmachungen in förmlichen Verfahren wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hingewiesen!  
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